
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Neuss 
 

11. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Benutzung der Stadtbibliothek Neuss 

(Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek Neuss) 
vom 24. März 1987 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetze 
vom 18. September 2009 (GV. NRW. S. 432, 436), und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687), hat der Rat der Stadt 
Neuss in seiner Sitzung vom 16. November 2012 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Die Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek Neuss vom 24. März 1987 in der Fassung der 10. 
Änderungssatzung vom 24. September 2010 wird wie folgt geändert: 
 
1.) § 3 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefaßt:  
 

„Im Falle vergessener Benutzerausweise kann die Stadtbibliothek gegen Vorlage eines 
Lichtbildausweises und gegen Gebühr einen nur am Ausstellungstag gültigen Tages-
Ersatz-Ausweis ausstellen.“ 

 
2.) In § 4 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „von Konsolenspielen“ durch die Worte „aktueller 

Konsolenspiele“ ersetzt. 
 
3.) In § 4 Abs. 6 Satz 1 werden im zweiten Spiegelstrich die Worte „sonstige Audio-CDs,“ 

ersatzlos gestrichen; im dritten Spiegelstrich wird das Wort „und“ durch ein Komma er-
setzt und die Worte „DVDs und sonstige Audio-CDs“ angefügt. 

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Hinweis: 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setze vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 432, 436), kann die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 



a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Neuss, den 16. November 2012 
 
Herbert Napp 
Bürgermeister 
 


